
Anlage 1 

Richtlinien 
des Kreises Mettmann 

zur Förderung von Schülerinnenprojekten 
 
1. Ziel der Maßnahmen 

Projekten für Schülerinnen sollen dazu beitragen, die Wahrnehmungsfähigkeit hinsicht-
lich der Rolle der Frau in der Gesellschaft zu schärfen, eigene Defizite wie auch Stärken 
zu analysieren und selbstbewusstes Handeln von Mädchen/Junge Frauen zu fördern. 
 

2. Zielgruppe 
Schülerinnen ab der Mittelstufe sollen im jugendgerechten Zusammenhang die Möglich- 
keit haben, an Maßnahmen zur Stärkung des Selbstbewusstseins teilzunehmen. Diese 
Maßnahmen werden in enger Zusammenarbeit zwischen Schulen, Jugendeinrichtungen 
und örtlichen Gleichstellungsstellen entwickelt und durch die Gleichstellungsstelle des 
Kreises unterstützt. 

 
3. Verfahren 

In Rundschreiben zu Beginn des Schuljahres werden Gleichstellungsstelle und Schulamt 
des Kreises auf die Möglichkeit hin, Schülerinnenprojekte durchzuführen. 
 
Nach eingehender Beratung mit den Gleichstellungsbeauftragten der ka Städte sowie der 
Gleichstellungsbeauftragten des Kreises können Anträge für folgende Maßnahmen ge- 
stellt werden: 
 
a) Erweiterung des Berufswahlspektrums 
b) Computerkurse 
c) Selbstverteidigungskurse 
 
Die Vorhaben müssen geeignet sein, zur Reflexion der Rolle der Frau in der Gesellschaft 
beizutragen, Mädchen in ihrer Eigenständigkeit zu fördern und ihr Selbstbewusstsein zu 
steigern. 
Vorab sind formlose Anträge ausreichend. 
Antragsformulare für eine finanzielle Unterstützung sind bei der Gleichstellungsstelle des 
Kreises erhältlich. 
Es sind bei der Antragstellung eine Projektbeschreibung zur Erläuterung der Maßnahme 
und ihrer Ziele sowie eine Aufstellung der zu erwartenden Kosten einzureichen. Ein koor-
diniertes Vorgehen von Gleichstellungsstellen in den ka Städten und den Projektträgern 
ist wünschenswert. 
Die Verwendung der erhaltenen Mittel wird nachgewiesen. 
Die Gleichstellungsstelle des Kreises informiert den Frauen- und Kulturausschuss jeweils 
im Rahmen der Haushaltsplanberatungen über die im abgelaufenen Geschäftsjahr ge- 
währten Zuschüsse. 

 
4. Höhe der Förderung 

Es können Zuschüsse zu den tatsächlich entstandenen Kosten bis zu einer Höhe von  
1.790 EUR für ein Projekt gewährt werden, sofern es nicht anderweitig gefördert wird. 

 
5. Rückmeldung 

Die ProjektnehmerInnen sind - soweit möglich - verpflichtet, die Ergebnisse der 
Maßnahme (Dokumentation, Arbeitsergebnisse etc.) der Gleichstellungsstelle des 
Kreises zugänglich zu machen. 

 
6. Die Richtlinien gelten ab 01.01.2002, gleichzeitig treten die Richtlinien vom 

01.01.1997 außer Kraft. 
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Schülerinnenprojekte 2005

lfd. Nr. Antragsteller Ort Antr-Datum Projekt Kosten bewilligt ausgezahlt Besonderheiten Ansatz €
€ € € 15.100,00

1. Fr.-Fröbel-Schule Förderschule Erkrath 24.09.2004 WenDo 720,00 720,00 720,00 14.380,00
2. Carl-Fuhlrott-Schule Hauptschule Erkrath 14.10.2004 2 WenDo 1.440,00 1.440,00 1.440,00 12.940,00
3. Waldorf-Schule Haan 01.09.2005 WenDo 460,00 220,00 220,00 12.720,00
4. Gesamtschule Heiligenhaus 17.12.2004 WenDo 570,00 285,00 285,00 12.435,00
5. Der Club Heiligenhaus 21.12.2004 WenDo 480,00 0,00 0 nicht stattgefund. 12.435,00
6. Albert-Schweizer-Schule Hauptschule Hilden 08.11.2004 2 WenDo 1.220,00 1.220,00 1.200,00 11.235,00
7. Pestalozzischule Förderschule Hilden 30.05.2006 WenDo 720,00 720,00 720,00 10.515,00
8. Käthe-Kollwitz-Schule Hauptschule Langenfeld 03.03.2005 3 WenDo 2.520,00 1.260,00 1.260,00 9.255,00
9. Koperikus-Realschule Langenfeld 26.08.2005 4 WenDo 3.160,00 1.580,00 1.580,00 7.675,00

10. Pestalozzischule Förderschule Langenfeld 24.10.2005 WenDo 813,00 813,00 243,90 Zuschuss DGB 7.431,10
11. Pestalozzischule Förderschule Langenfeld 02.12.2005 WenDo 813,00 813,00 813,00 6.618,10
12. Stadt ME, Jugendamt Mettmann 11.04.2005 verschiedene 2.410,00 1.200,00 1.225,00 5.393,10
13. Realschule Mettmann 05.07.2005 2 WenDo 1.400,00 700,00 700,00 4.693,10
14. Anne-Frank-Schule Hauptschule Mettmann 08.11.2004 WenDo 740,00 740,00 740,00 3.953,10
15. Konrad-Heresbach-Gymnasium Mettmann 25.01.2005 6 WenDo 3.592,00 1.796,00 1.796,00 2.157,10
16. Realschule Mettmann 01.12.2005 2 WenDo 1.400,00 700,00 700,00 1.457,10
17. Konrad-Heresbach-Gymnas. Mettmann 21.11.2005 2 WenDo 1.534,00 767,00 651,90 Kosten geringer 805,20
18. Anton-Schwarz-Schule HS Monheim 10.11.2004 2 WenDo 1.540,00 1.540,00 1.540,00 -734,80
19. Otto-Hahn-Gymnasium Monheim 20.12.2004 2 WenDo 1.532,00 1.532,00 1.532,00 -2.266,80
20. Anton-Schwarz-Schule Hauptschule Monheim 05.12.2005 WenDo 770,00 770,00 770,00 -3.036,80
21. Comenius Schule Förderschule Ratingen 02.02.2005 WenDo 730,00 730,00 730,00 -3.766,80
22. Elsa-Brandström-Hauptschule Ratingen 09.02.2005 WenDo 1.172,00 1.160,00 1.160,00 -4.926,80
23. Comenius Schule Förderschule Ratingen 22.11.2005 WenDo 730,00 730,00 730,00 -5.656,80
24. Liebfrauenschule RS Ratingen 18.11.2004 WenDo 1.500,00 735,00 735,00 -6.391,80
25. Liebfrauenschule RS Ratingen 18.11.2004 Berufswahl 950,00 475,00 475,00 -6.866,80
26. Hauptschule Wolverothe Wülfrath 13.08.2005 WenDo 700,00 700,00 700,00 -7.566,80
27. Hauptschule Wolverothe Wülfrath 24.11.2005 WenDo 700,00 700,00 700,00 -8.266,80

34.316,00 24.046,00 23.366,80
Der Betrag in Höhe von 8.266,80 EURO wurde aus dem Deckungsring finanziert.
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Schülerinnenprojekte 2006

lfd. Nr. Antragsteller Ort Antr-Datum Projekt Kosten bewilligt ausgezahlt Besonderheit Ansatz €
€ € € 17.900,00

1. Pestalozzischule Hauptschule Velbert 23.09.2005 2 WendDo 1.400,00 1.400,00 1.400,00 aus Vorjahr 16.500,00
2. Fuhlrott-Schule Hauptschule Erkrath 26.09.2005 WenDo 2.160,00 2.160,00 2.160,00 14.340,00
3. Fr.-Fröbel-Schule Förderschule Erkrath 30.01.2006 WenDo 720,00 720,00 720,00 13.620,00
4. Pestalozzischule Förderschule Haan 30.01.2006 WenDo 720,00 720,00 720,00 12.900,00
5. Gymnasium Haan Haan 21.02.2006 WenDo 560,00 280,00 280,00 12.620,00
6. Der Club Heiligenhaus 28.02.2006 WenDo 625,00 300,00 300,00 12.320,00
7. Ev. Kirchengemeinde Heiligenhaus 20.02.2006 WenDo 650,00 325,00 325,00 11.995,00
8. Gesamtschule Heiligenhaus Heiligenhaus 03.02.2006 WenDo 600,00 285,00 300,00 Kosten höher 11.695,00
9. Gesamtschule Heiligenhaus Heiligenhaus 13.03.2006 WenDo 600,00 300,00 300,00 11.395,00

10. Albert-Schweitzer-Schule (H) Hilden 19.10.2005 2 WenDo 1.440,00 1.440,00 1.440,00 9.955,00
11. Hauptschule Fahlerweg Langenfeld Feb 06 2 WenDo 1.440,00 1.440,00 1.440,00 8.515,00
12. VHS Langenfeld Langenfeld Jan 06 2 WenDo 1.580,00 790,00 790,00 7.725,00
13. Anne-Frank-Schule Hauptschule Mettmann 07.11.2005 WenDo 740,00 740,00 740,00 6.985,00
14. Berufskolleg Mettmann Mettmann 30.01.2006 WenDo 750,00 750,00 750,00 6.235,00
15. Jugendamt Mettmann Mettmann 28.12.2005 verschiedene 2.400,00 1.200,00 327,50 übrige ausgefallen 5.907,50
16. A.-Schwarz-Schule Hauptschule Monheim 08.12.2005 2 WenDo 1.540,00 1.540,00 1.540,00 4.367,50
17. Otto-Hahn-Gymnasium Monheim 01.03.2006 WenDo 750,00 750,00 750,00 3.617,50
18. Berufskolleg Ratingen Ratingen 25.01.2006 WenDo 400,00 200,00 nicht stattgefunden 3.617,50
19. Comeniusschule (F) Ratingen 15.03.2006 2 WenDo 700,00 700,00 700,00 2.917,50
20. Elsa-Brandström (H) Ratingen 13.01.2006 WenDo 1.044,00 1.044,00 754,00 Kosten geringer 2.163,50
21. Liebfrauenschule (Real) Ratingen 02.02.2006 WenDo 1.500,00 750,00 ausgefallen 2.163,50
22. Liebfrauenschule (Real) Ratingen 06.03.2006 Berufswahl 850,00 425,00 260,75 1.902,75
23. Hauptschule Wolverothe Wülfrath 17.01.2006 3 WenDo 2.100,00 2.100,00 2.100,00 -197,25
24. Berufskolleg Mettmann Mettmann 10.04.2006 WenDo 750,00 750,00 750,00 -947,25
25. Realschule Mettmann Mettmann 05.04.2006 WenDo 700,00 350,00 350,00 -1.297,25
26. Konrad-Heresbach Gymnas. Mettmann 10.04.2006 6 WenDo 5.508,00 2.000,00 2.000,00 -3.297,25
27. Kopernikus Realschule Langenfeld 28.08.2006 3 WenDo 3.310,00 1.655,00 1.655,00 -4.952,25
29. Pestalozzischule Hauptschule Velbert 15.09.2006 2 WenDo 1.400,00 1.400,00 1.400,00 -6.352,25
30. Elsa-Brandström Hauptschule Ratingen 30.10.2006 WenDo 450,00 0,00 0,00 abgelehnt -6.352,25

37.387,00 26.514,00 24.252,25
Der Betrag in Höhe von 6.352,25 € wurde aus dem Deckungsring finanziert.
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Anlage 4

Richtlinien des Kreises Mettmann 
zur Förderung von Schülerinnen- und Schülerprojekten 

 
1. Ziele der Maßnahmen 

 
Projekte für Schülerinnen sollen dazu beitragen, 

 die Wahrnehmungsfähigkeit hinsichtlich der Rolle der Frau in der Gesellschaft zu  
fördern, 

 eigene Defizite und Stärken zu analysieren und selbstbewusstes Handeln zu fördern, 
 das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl als Mädchen zu stärken 
 das Vertrauen in die eigene Wahrnehmungsfähigkeit zu fördern, 
 die Fähigkeit zu entwickeln, in Konfliktsituationen zu den eigenen Bedürfnissen zu 

stehen und die eigenen Interessen zu vertreten, 
 ein positives Verhältnis zum eigenen Körper zu entwickeln,   
 die Befähigung, sich von Erwartungen anderer abzugrenzen, 
 den Wert der Beziehungs- und sozialer Fähigkeiten zu begreifen, 
 körperliche Angriffe abzuwehren, 
 das Berufswahlspektrum zu erweitern. 

 
Weiter können PC-Schulungen und Projekte, z.B. zum Thema „Essstörungen und Mager-
sucht“ sowie Mädchenaktionstage bezuschusst werden. 
 
 

Projekte für Schüler sollen dazu beitragen, 
 die soziale Kompetenz zu fördern 
 ein angemessenes, realistisches Selbstvertrauen zu entwickeln, 
 die Fähigkeit zu entwickeln, über Gefühle und Probleme offen zu sprechen, 
 die Wertschätzung des anderen Geschlechts zu fördern, 
 von Männer- und Machoklischees abzurücken, 
 „weiche“ (eher weibliche) Persönlichkeitsanteile zu fördern, 
 den Kontakt und die Geborgenheit untereinander zu fördern, 
 die Fähigkeit zu entwickeln, die eigenen Schwächen, Unsicherheiten und Ängste an-

zunehmen, um Hilfe zu bitten und Hilfe annehmen zu können, 
 die Fähigkeit zu entwickeln, sich in Konflikten in den Streitpartner/die Streitpartnerin 

einfühlen zu können und Alternativen zu lauten und aggressiven Strategien zu erler-
nen (Antiaggressionstraining, Gewaltdeeskalation), 

 die eigenen und die Grenzen anderer zu erkennen und zu akzeptieren. 
 
Des Weiteren können Jungenprojekttage, z.B. zum Thema Suchtverhalten gefördert 
werden. 
 

2. Zielgruppen 
Die Projekte richten sich an Schülerinnen und Schüler ab der Mittelstufe und müssen die 
unter 1. genannten Ziele verfolgen. Die Maßnahmen werden in enger Zusammenarbeit 
zwischen Schulen, Jugendeinrichtungen, den Trainerinnen und Trainern entwickelt und 
durch die örtlichen Gleichstellungsstellen und die Gleichstellungsstelle des Kreises un-
terstützt. Aufgrund der unterschiedlichen Ansätze sind die Projekte getrennt nach Ge-
schlecht durchzuführen. Mädchenarbeit soll durch Trainerinnen, Jungenarbeit durch 
Trainer geleitet werden. 
 

3. Antragsverfahren 
Anträge können gestellt werden von Förderschulen, weiterführenden Schulen, Berufskol-
legs und Jugendeinrichtungen und von Einrichtungen, die Jugendarbeit leisten. Die An-
träge sind  
über die zuständigen Gleichstellungsstellen der Städte an die Gleichstellungsstelle des 
Kreises zu richten. 
 



In Rundschreiben zu Beginn des Schuljahres weisen Gleichstellungsstelle und Schulamt 
des Kreises auf die Fördermöglichkeit von Schülerinnen- und Schülerprojekte hin. 
 
Es können Anträge für folgende Maßnahmen gestellt werden: 
 
für Mädchen: 
a) Erweiterung des Berufswahlspektrums, 
b) Computerkurse, 
c) WenDo-/ Selbstverteidigungskurse, 
d) Kurse zur Vorbeugung von Essstörungen und Magersucht, 
e) Mädchenprojekttage. 
 
für Jungen: 
a) Kurse zum Training der sozialen Kompetenz,  
b) Antiaggressionstraining, Kurse zur Gewaltdeeskalation, 
c) Kurse zur Prävention von Suchtverhalten.  
 
Die Maßnahmen können nur gefördert werden, wenn sie inhaltlich auf die unter 1. ge-
nannten Ziele ausgerichtet sind. Dabei ist es nicht notwendig, dass alle Ziele gleichzeitig 
abgedeckt werden. 
Antragsformulare auf finanzielle Unterstützung stellt die Gleichstellungsstelle des Kreises 
bereit. 
Mit der Antragstellung ist eine Projektbeschreibung zur Erläuterung der Maßnahme und 
ihrer Ziele mit Angabe der zu erwartenden Kosten einzureichen. 
 

4. Berichtspflicht 
Die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises informiert den Kreisausschuss jeweils im 
Rahmen der Haushaltsplanberatungen über die im abgelaufenen Geschäftsjahr gewähr-
ten Zuschüsse. 

 
5. Höhe der Förderung 

Es können Zuschüsse zu den tatsächlich entstandenen Kosten bis zu einer Höhe von  
1.700 EUR für ein Projekt gewährt werden, sofern es nicht anderweitig gefördert wird. 

 
6. Bewilligung der Fördermittel und Verwendungsnachweise 

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt durch die Gleichstellungsstelle des Kreises im 
Rahmen des zur Verfügung stehenden Etats. Die Gleichstellungsstellen der ka-Städte 
erhalten  
eine Kopie des Bewilligungsbescheides. Die Verwendung der Zuschüsse ist unmittelbar 
nach Abschluss der Maßnahme nachzuweisen. Erst nach Vorlage des Verwendungs-
nachweises bei der Gleichstellungsstelle des Kreises können die Zuschüsse ausgezahlt 
werden. 
 

7. Rückmeldung 
Die Zuschussempfänger/innen haben auf Anforderung die Ergebnisse der Maßnahmen 
(Dokumentation, Arbeitsergebnisse etc.) der Gleichstellungsstelle des Kreises zur Verfü-
gung zu stellen. 

 
8. Inkrafttreten 

Die geänderten Richtlinien des Kreises Mettmann zur Förderung von Schülerinnen- und 
Schülerprojekten gelten ab dem 01.07.2007. Gleichzeitig treten die Richtlinien des Krei-
ses Mettmann zur Förderung von Schülerinnenprojekten vom 01.01.2002 außer Kraft. 
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